
gestellten Ziele im Rahmen der Republik und deren 
Konkretisierung im Rahmen der Bezirke und Kreise 
zum Inhalt hat und in einer engen Verbindung und Zu
sammenarbeit mit den örtlichen Organen der Staats
macht den Organen der Partei und Massenorganisatio
nen bestehen muß. Die Justiz muß — ausgehend von 
den vor uns stehenden Aufgaben beim Kampf um den 
Sieg des Sozialismus und den negativen Erfahrungen 
mit bestimmten Erscheinungen der Kriminalität — auf
zeigen, auf welchen Gebieten ein Zurückbleiben der 
Jugendarbeit, insbesondere der ideologischen, zu ver
zeichnen ist. Sie muß gemeinsam mit den Werktätigen 
die Losungen erarbeiten, unter denen der Kampf gegen 
diese negativen, der sozialistischen Entwicklung schäd
lichen Erscheinungen zu führen ist, und an diesem 
Ringen um die Entwicklung und Festigung unserer 
sozialistischen Beziehungen aktiven Anteil nehmen.

Erst wenn dieser neue Arbeitsstil sich entfaltet, wird 
auch die Erziehungsfunktion der Strafe zur vollen 
Geltung kommen können. Dem jugendlichen Täter wird 
dann ein gesellschaftliches Echo auf sein gesellschafts
gefährliches Handeln entgegentönen, das ihm die Ein
sicht in die Notwendigkeit, die sozialistische Gesetzlich
keit zu achten, wesentlich erleichtern und andere labile 
Jugendliche davor bewahren wird, derartige Taten zu 
begehen. Die Wege dazu sind durch das Strafrechts
ergänzungsgesetz von 1957 bereits geöffnet. Nicht zu
fällig wird dieses Gesetz im Beschluß des V. Parteitages 
zusammen mit dem Gesetz über die örtlichen Organe 
der Staatsmacht und dem Gesetzeswerk über die Ver
vollkommnung und Vereinfachung der Arbeit des 
Staatsapparates in der DDR als ein entscheidender 
Schritt zur Entfaltung des demokratischen Zentralismus 
genannt. „Die Änderung des Strafgesetzes“ — so heißt es 
im Beschluß — „ermöglicht die Verbesserung und Ver
stärkung der gesellschaftlichen Erziehung zur strikten 
Wahrung der sozialistischen Gesetzlichkeit.“

Für die Bekämpfung der Jugendkriminalität und der 
Verbrechen gegen die Jugend heißt dies, daß die Justiz 
über die Anwendung der Strafe gegen den Täter hinaus 
aktiv bei der Verbesserung der sozialistischen Erziehung 
der Jugend, der Schaffung, Entwicklung und Festigung 
sozialistischer Beziehungen der Jugendlichen zur Gesell
schaft und untereinander sowie der Erwachsenen zur 
Jugend mitarbeiten muß. £>er jeweilige Kriminalfall 
muß Anlaß und Verpflichtung sein, der Erscheinung 
nachzugehen, die wirklichen ideologischen Quellen der 
Kriminalität und die Umstände aufzudecken, die das 
Wirken solcher schädlicher Einflüsse erleichterten oder 
zuließen, um dann gemeinsam mit den staatlichen 
Organen, den gesellschaftlichen Organisationen, den 
Betrieben, der Schule, aber auch mit den Eltern und den 
Haus- und Straßengemeinschaften oder auch in größeren 
Massenveranstaltungen die Wege zur Aufhebung dieser 
Mängel zu beraten und zu beschreiten. Wenn die Kraft 
der Gesellschaft auf diese Weise genutzt wird, dann 
wird die Arbeit der Justizorgane von nachhaltiger 
Wirkung sein, dann bleibt die Strafe keineswegs die 
einzige Maßnahme, sondern ist sie wirklich „Hilfsmaß
nahme“, die ergriffen werden muß, da die allgemeine 
Erziehung allein noch nicht genügen kann.

Bislang ist aber festzustellen, daß oft nicht einmal bis 
zur Klärung der ideologischen Wurzeln des begangenen 
Verbrechens vorgedrungen wird. Nicht selten gibt man 
sich mit dem Nachweis der Begehung des Verbrechens 
durch den Täter zufrieden, geht also über die Fest
stellung des Sachverhalts und seine juristische Würdi
gung nicht hinaus. Die Klärung der ideologischen Ur
sachen der Verbrechen und Vergehen ist jedoch unerläß
liche Voraussetzung für die Einführung des neuen 
Arbeitsstils, für die Verbesserung und Verstärkung der 
„gesellschaftlichen Erziehung zur strikten Wahrung der 
sozialistischen Gesetzlichkeit“, denn ohne diese Klärung 
bleibt die gesamte Arbeit mit den Massen in gewisser 
Hinsicht ziel- und planlos und Elementen der Spon
taneität und kleinbürgerlichen Räsonierens wird freier 
Raum gewährt.

Daraus folgt, daß das gesamte Verfahren von vorn
herein auf diese Ziele gerichtet sein muß. Insbesondere 
darf sich die gerichtliche Hauptverhandlung nicht mit 
einer bloßen Beweisaufnahme zum Tathergang be
gnügen. Ermittlungsverfahren und Hauptverhandlung 
müssen alle jene Erkenntnisse über die Tat, den jugend

lichen Täter und seine Lebensbedingungen sowie die 
ideologischen Wurzeln der Straftat und die ihr Wirken 
begünstigenden Umstände erbringen, aus denen das Ge
richt seine Schlußfolgerungen für die Strafe, für die 
Mobilisierung der gesellschaftlichen Erziehung des be
treffenden Jugendlichen, aber auch für jene Maßnahmen 
ziehen kann, die es zur allgemeinen Verbesserung der 
Jugendarbeit auf der jeweiligen Ebene anregen will. 
Aus diesen Gründen ist der Forderung von Krutzsch, 
das Institut der Zeugenvernehmung in neuer, schöpferi
scher Weise für die Organisierung der gesellschaftlichen 
Erziehung zu nutzen, absolut zuzustimmen. Gerade in 
Jugendstrafverfahren sollten aus den Zeugen (insbe
sondere zur Person des Jugendlichen) diejenigen ge
wonnen werden, die sich künftig in politisch und sittlich 
qualifizierter Weise um die richtige Erziehung des straf
fällig gewordenen Jugendlichen bemühen werden. Schon 
während des Strafverfahrens sollte der Kampf gegen 
festgestellte Mängel in der Jugendarbeit geführt werden, 
und aus dem Kreis derer, die mit dem Verfahren auf 
irgendeine Weise befaßt sind, müssen die Personen her
vorgehen, die diesen Kampf aktiv führen.

Aus diesen Gründen dürfte es sich empfehlen, die 
Neuregelung des Jugendstrafverfahrens (im Rahmen 
der StPO) mit einer allgemeinen Bestimmung einzu
leiten, in der die Zielsetzung eines jeden Jugendstraf
verfahrens präzisiert wird. Solche bewährten Grund
sätze, wie sie z. B. in §§ 5 und 8 JGG enthalten sind, 
müssen bestehen bleiben. Das Ziel der Zeugenverneh
mung könnte über die allgemeinen Grundsätze hinaus 
noch weiter spezifiziert werden. Die Teilnahme von Er
ziehungspflichtigen sowie eines verantwortlichen Ver
treters aus dem Arbeitsbereich oder Wirkungskreis des 
Jugendlichen sollten erneut gesetzlich angeordnet wer
den. Die Pflicht zur Benachrichtigung der Jugendhilfe
organe müßte bereits für die Ermittlungsorgane konsta
tiert werden. Eine solche Benachrichtigung sollte auch 
an die FDJ und den Betrieb oder die Schule gehen. Die 
Regelung der Verteidigung des Jugendlichen — wie sie 
im JGG getroffen ist — ist im Prinzip richtig, jedoch 
steht die Verteidigung zur Zeit den Problemen der 
gesellschaftlichen Erziehung noch etwas passiv gegen
über. Soweit wegen der juristischen Bedeutung des 
Sachverhalts ein Rechtsanwalt notwendig ist, wird man 
auch künftig mit Rechtsanwälten als Verteidiger arbei
ten müssen — wobei auch von den Rechtsanwälten zu 
verlangen ist, daß sie sich aktiv um die Aufdeckung der 
Wurzeln der Tat und deren Beseitigung sowie um die 
gesellschaftliche Erziehung bemühen. Für die Bestellung 
der Beistände sollte als Prinzip gelten, daß die Gerichte 
solche Personen aus dem Betrieb oder Wirkungsbereich 
des Jugendlichen berufen müssen, die fähig und bereit 
sind, sich aktiv für die Erziehung des Jugendlichen ein
zusetzen. Durch die Neuregelung müßte der Zufälligkeit 
und dem Formalismus, die hier noch teilweise vor
herrschen, vorgebeugt werden.

Ein besonderes Problem ist die Beschleunigung des 
Verfahrens. Obwohl § 27 JGG eine „besondere Be
schleunigung“ des Verfahrens verlangt, scheinen es 
manche Dienststellen nicht sehr eilig zu haben, so daß 
der Erfolg des Verfahrens und der verhängten Strafen 
von vornherein in Frage gestellt ist. Untersuchungen 
über die Dauer der U-Haft bei Jugendlichen ergaben, 
daß sie in der Regel zu lange gewährt hat. Es gab auch 
Fälle, in denen vom Tage der Rechtskraft des Urteils 
bis zur Einweisung in eine Dienststelle des Jugendstraf
vollzugs einige Zeit nutzlos verstrich. Alarmierend 
muß dies wirken, wenn man die „Strafreste“ be
trachtet, die dem Jugendstrafvollzug für seine er
zieherische Arbeit dann noch verbleiben. Eine 
solche Praxis kann nicht geduldet werden, da sie dem 
Zweck des gesamten Verfahrens und der Strafe ent
gegenwirkt. Sicher ist, daß auf die U-Haft auch künftig 
nicht verzichtet werden kann; aber die Ermittlungs
organe, der Staatsanwalt, das Gericht und der Strafvoll
zug müssen von Anfang an darauf hinwirken, daß Ver
fahren, in denen es zur U-Haft kommen mußte, vor
dringlich und ohne die geringste Verzögerung behandelt 
werden. Unabhängig davon müssen Anstrengungen 
unternommen werden, die Arbeit der U-Haftanstalten 
mit den inhaftierten Jugendlichen wesentlich zu ver
bessern. Auch die Ausgestaltung der U-Haft muß — so
weit dadurch der Zweck der U-Haft selbst nicht ge
fährdet wird — vom Gedanken der Erziehung des
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